
Albrecht Lohri - Obermeister

Mehrere Medien berichten fälschli-
cherweise, dass die Förderung von 
Wärmepumpen gestoppt worden 
sei. Das zuständige Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
betont jedoch, dass das Programm 
für Wärmepumpen weiterläuft.

Die Förderung von Wärmepumpen 
wird durch die BEG umgesetzt, diese 
ist von der Haushaltssperre nicht 
betroffen. Wärmepumpen werden 
weiterhin im Rahmen der Bundesför-
derung für effiziente Gebäude (BEG) 
gefördert.
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Wärmepumpen 
Förderung ist weiterhin gesichert

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,
 
die SHK-Branche ist durch steigende Zin-
sen und hohen Energiekosten zur Zeit 
von starken Unsicherheiten geprägt. 
Auffallend ist, dass sich die konjunktu-
relle Lage in den drei Produktbereichen 
Heizung, Sanitär und Lüftung/Klima mit-  
unter sehr gegensätzlich entwickelt hat. 
Heizung und Lüftung/Klima befinden 
sich weiterhin im positiven Bereich, wäh-
rend Badsanierungen von den privaten 
Haushalten zunehmend als „Kann-Maß-
nahme“ angesehen wird. Dagegen ist die 
Nachfrage nach energetischen Sanierun-
gen ungebrochen hoch. Treiber sind zum 
einen der Wunsch nach Unabhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen, die Senkung 
der Heizkosten und die Nutzung der ange-
botenen Fördermittel. 

Den Innungsmitgliedern und Ihren Fami-
lien wünsche ich auf diesem Wege frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri

Förderung Wärmepumpen +++ Förderrichtlinie BEG +++ SHKontakt +++ Wärme-  
wende 2024 +++ Entscheidung für Holzfeuer +++ Pelletlager im Herbst auffüllen  
+++ Dach winterfest machen +++ Steuerbonus für Handwerkerleistungen +++  
Was kostet ein neues Bad? +++ Kältemittel bei Wärmepumpen +++ Programmstopp 
KfW-Förderung „Altersgerechter Umbau“

Das Urteil vom 15. November 2023 
des Bundesverfassungsgerichtes 
zum zweiten Nachtragshaushalts-
gesetz 2021 hat erhebliche Auswir-
kungen auf den Klima- und Trans-
formationsfonds, aus dem unter 
anderem die Bundesförderung für 
effiziente Gebäude finanziert wird.

Die Förderung von Wärmepumpen 
wird durch die BEG umgesetzt, diese 
ist von der Haushaltssperre nicht 
betroffen. Wärmepumpen werden 
weiterhin im Rahmen der Bundesför-
derung für effiziente Gebäude (BEG) 
gefördert. Die Bundesregierung prüft 
derzeit die Auswirkungen des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
15.11.2023. Das Bundesfinanzministe- 
rium hat daher eine sofortige Haus-
haltssperre verfügt. Diese betrifft u.a. 
die Förderprogramme zur Energiebe-
ratung (EBN +EBW), Bundesförderung

für effiziente Wärmenetze (BEW) und 
der Energieeffizienz in der Wirtschaft 
(EEW).  Wichtig: Maßnahmen zu bereits
reits erfolgten Förderzusagen können 
weiterverfolgt werden.

Ausgenommen von der Sperre ist 
die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG). Hier können in 2023 
weiterhin Förderanträge gestellt und 
bewilligt werden. Bereits zugesagte 
Förderdarlehen und Investitionszu-
schüsse sind nicht betroffen und kön-
nen wie geplant fortgeführt werden.

Das bedeutet, dass noch in diesem 
Jahr weiterhin Förderanträge zur BEG 
an die Bafa gestellt werden können. 
Wie es danach für die Jahre 2024 und 
folgende weitergeht, ist noch nicht 
bekannt.

Förderrichtlinie BEG 
Informationen zur neuen Förderrichtlinie BEG
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SHKontakt  
SHKontakt bringt Handwerk, Politik, Handel und Industrie zusammen

Zu seinem Gebäude- und Energietechnik-Treff Baden-
Württemberg SHKontakt hatte der Fachverband Sanitär-
Heizung-Klima Baden-Württemberg (FVSHKBW) am 16. 
November ins Neue Schloss in Stuttgart eingeladen. Auch 
wenn durch den Streik der Lokführer an diesem Tag kurz-
fristig einige Teilnehmer absagten, war die Veranstaltung 
ein Erfolg.

Nach dem gelungenen Neustart nach Corona im vergange-
nen Jahr forderte der in diesem Jahr gewählte FVSHKBW-Vor-
sitzende Stefan Menrath in seiner ersten Rede als Gastgeber 
der SHKontakt im Neuen Schloss die baden-württembergische 
Landesregierung auf, das Erneuerbare-Wärme-Gesetz so schnell 
wie möglich zurückzuziehen. Es stehe teilweise den Regeln des 
neuen GEG auf Bundesebene entgegen.

„Wir brauchen keine zwei unterschiedlichen Regelungen für 
den Einsatz erneuerbarer Energien beim Heizungseinbau, eine 
auf Bundesebene und eine für das Land“, sagte Menrath in Rich-
tung der Landtagsabgeordneten und parlamentarischen Bera-
ter verschiedener Parteien. Sie waren ebenso zu der Kontakt-
veranstaltung des Fachverbands gekommen, wie Vertreter der 
Landesministerien, von Berufsorganisationen, Schwester- und 
Dachverbänden, von Herstellern und Großhandel, der Energie-
wirtschaft, vom Tarifpartner sowie aus dem Bildungsbereich. 
Diese Gelegenheit nutzte Menrath für einen Appell an die Politik 
im Südwesten, die fünf Jahre früher als der Bund klimaneutral 
werden will: „Zudem muss sich das Land zeitnah dazu äußern, 
wie es sein Ziel 2040 erreichen will.“  Nur so könnten die SHK-
Betriebe wieder verlässlich beraten und entscheiden.

Das Land forderte Menrath im vierten Schritt auf, jede weitere 
Debatte über weitere Regeln und Förderungen zu unterlassen. 
Niemand solle empfehlen, die Wärmeplanung abzuwarten, for-
derte Menrath fünftens. „Die Wärmeplanung kann keine rechts-
verbindliche Aussage darüber treffen, ob oder wann in einem 
Gebiet ein Wärmenetz oder eine Wasserstoffleitung oder sonst 
etwas umgesetzt wird.“

Seine letzten zwei Wünsche kurz vor dem ersten Advent bezog 
Menrath auf die Ausbildung und Nachwuchsgewinnung: 
Gemeinsam mit Handwerk BW wünsche man sich einen besse-
ren Zugang zu Schülern aller Schularten. Weil der Beruf komple-
xer geworden sei, müsse man auch um Abiturienten werben. 
Zudem müsse die Ausstattung der Berufsschulen verbessert 
werden, nicht nur mit Wärmepumpen, sondern auch allgemein. 
„Das Land ist gefordert, die handwerklichen Bildungszentren 
angemessen auszustatten. Es darf nicht an Wärmepumpen 
scheitern, dass junge Menschen nicht fit für die Zukunft gemacht 
werden“, schloss Menrath.

Zuvor hatte der Präsident des Zentralverbands SHK, Michael 
Hilpert, seine Impulse präsentiert. „Wir wünschen uns als Hand-
werk, dass es nach Jahren des Stillstands, des Aufschiebens und 
des Verteilens wieder Zeit wird für Pragmatismus, Realpolitik und 
Reformen“, forderte er.

Er zog ein Resümee zum verunglückten Prozess um das Hei-
zungsgesetz. „Die Verunsicherung und die Ängste bei unseren 
Kunden wirken sich immer mehr lähmend auf das Modernisie-
rungsgeschäft bei Heizungen aus. Da ist viel Vertrauen verloren 
gegangen; und die angerichtete Verwirrung um Optionen, Fris-
ten, Pflichten usw. ist geblieben.“

Handwerk und Industrie müssten gemeinsam den Sanitärmarkt 
beleben. Die Hersteller dürften Marketing-Budgets gerade jetzt 
nicht zu kürzen und müssten auf Messen wie der IFH/Intherm 
Präsenz zeigen. Gemeinsam stehe man vor Herausforderungen. 
„Wenn wir uns dabei auch noch gegenseitig das Leben schwer 
machen, wird es schwer für die gesamte Branche.“ Deshalb, so 
Hilpert, wolle er einen Appell aus Stuttgart senden: „Was uns als 
Branche angeht, so haben wir es in der Hand das Beste für uns 
alle aus den vorherrschenden Bedingungen zu machen.“ Wün-
schen dürfe man sich was zu Weihnachten. „Was den Rest anbe-
langt, gilt es Ärmel hoch und anpacken!“
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Wärmewende 2024  
Was der Experte Heizungsbesitzern rät

Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG, „Heizungsgesetz“) 
wird Deutschland ab 2024 die Wärmewende vollziehen, 
weg von Heizöl- und Erdgasheizungen hinzu Erneuerba-
ren Energien.  Was das Gesetz verlangt, darüber gab es 
in den vergangenen Monaten viel Unsicherheit.  Stefan 
Menrath, Vorsitzender des Fachverband Sanitär-Heizung-
Klima Baden-Württemberg und Geschäftsführer eines 
SHK-Betriebs gibt in einem Expertenbeitrag Tipps und 
beantwortet die wichtigsten Fragen, die Hausbesitzer im 
Zusammenhang mit dem GEG stellen.

Zum 1. Januar 2024 tritt die Neufassung des Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG) in Kraft. Was gilt dann? Welche Konsequenzen 
kommen auf die Hausbesitzer zu? Wie ist das mit dem kommu-
nalen Wärmeplan? Fragen über Fragen, auf die Stefan Menrath 
eingeht, Vorsitzender des Fachverbandes Sanitär-Heizung-Klima 
Baden-Württemberg. Er sagt: Abwarten ist keine gute Lösung! 
Wenn die Heizung saniert werden soll, stehen smarte Lösungen 
bereit, die das zukünftige GEG erfüllen. Die Heizung der Zukunft 
wird mit erneuerbarer Energie betrieben. Fossile Energieträger 
wie Erdgas oder Heizöl müssen bis spätestens 2044 ersetzt wer-
den. Baden-Württemberg strebt sogar schon 2040 das Ende des 
fossilen Zeitalters an. Wer jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe, 
eine Holzheizung, eine Hybridanlage einbaut oder sein Gebäude 
an ein Wärmenetz anschließt, ist auf der sicheren Seite. Dazu 
stellt der Staat umfangreiche Fördermittel bereit.

Muss ich meine Heizung sanieren? 

Ein klares Nein! Das GEG verlangt keine Sanierung einer beste-
henden Heizungsanlage. Heizkessel können weiter betrieben 
werden. Es besteht nur eine Ausnahme, die sehr alte sogenannte 
Konstanttemperatur-Heizkessel betrifft. Diese müssen unter Um-
ständen nach 30 Jahren Betriebsdauer ausgetauscht werden.

Ab wann gilt das GEG?

Das GEG gilt ab 1. Januar 2024 für Neubauten in Neubaugebie-
ten. Ansonsten tritt die Kernforderung des GEG – eine neue 
Heizungsanlage muss mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer 
Energie betrieben werden – später in Kraft. Zum 1. Juli 2026 in 
Gemeinden über 100.000 Einwohnern und zum 1. Juli 2028 in 
Gemeinden bis 100.000 Einwohnern.

Welchen Einfluss hat ein kommunaler Wärmeplan?

Ein kommunaler Wärmeplan hat zunächst keinen Einfluss auf 
Gültigkeit des GEG. In Baden-Württemberg müssen alle Großen 
Kreisstädte und kreisfreien Städte bis Ende des Jahres eine kom-
munalen Wärmeplan erstellen. Dieser kommunale Wärmeplan 
beschreibt, welche Gebiete für einen möglichen Neu- und Aus-
bau von Wärmenetzen vorgesehen sind, in welchen Gebieten 
die Gebäude dezentral beheizt werden und wo es gegebenfalls 
auch Wasserstoffnetze geben könnte. Erst wenn die Gemeinde 
auf Grund der Wärmeplanung eine kommunale Satzung (Wär-
mesatzung) erlässt, gilt das GEG früher, nämlich einen Monat 

nach Bekanntgabe dieser Satzung. Diese Satzung enthält eine 
rechtsverbindliche Entscheidung darüber, ob in bestimmten 
Gebieten der Gemeinde ein Wärmenetz oder ein Wasserstoff-
netz aufgebaut oder erweitert werden soll.

Was gilt beim Einbau einer neuen Gas- oder Ölheizung? 

Gas- und Ölheizungen können noch bis zum 30. Juni 2026 in 
Gemeinden über 100.000 Einwohnern bzw. bis zum 30. Juni 
2028 in Gemeinden bis 100.000 Einwohnern ohne die 65-Pro-
zent-Anforderung für erneuerbare Energie eingebaut werden. 
Falls eine Gemeinde eine eigene Wärmesatzung erlässt, gilt die 
Frist entsprechend früher. Zukünftig gilt für diese Heizungen 
aber ein Stufenplan, nach dem die Heizungen mit einem Anteil 
an Bio-Gas bzw. Bio-Öl betrieben werden müssen: ab 1. Januar 
2029 mit 15 Prozent, ab 1. Januar 2035 mit 30 Prozent und  ab 1. 
Januar 2040 mit 60 Prozent.

Der Betreiber der Heizung ist dafür verantwortlich, diese Anfor-
derung einzuhalten. Wir empfehlen daher, dass sich der Betrei-
ber rechtzeitig bei seinem Lieferanten über die Konditionen für 
die Lieferung von Bio-Gas bzw. Bio-Öl informiert.

Welche Lösungen stehen bei der Heizungssanierung nach 
GEG zur Verfügung?

Im GEG selbst sind sieben Erfüllungsoptionen aufgeführt. Neben 
dem Anschluss des Gebäudes an ein vorhandenes oder zukünf-
tig geplantes Wärmenetz sind dies in erster Linie der Einbau 
einer Wärmepumpe, einer Holzheizung oder einer Wärmepum-
pen-Hybridanlage (Wärmepumpe zum Beispiel in Kombination 
mit einem Gas- oder Ölheizkessel). Mit diesen Lösungen lässt sich 
bereits jetzt die zukünftige Anforderung des GEG erfüllen, ohne 
dass sich der Betreiber der Heizungsanlage weitere Gedanken 
um das GEG machen muss.

Was passiert bei einem Heizungsdefekt?

Tritt an einer fossilen Heizung ab Mitte 2026 bzw. ab Mitte 2028 
ein Defekt auf, kann zunächst für maximal fünf Jahre noch einmal 
eine Gas- oder Ölheizung eingebaut werden. Nach Ablauf dieser 
fünf Jahren muss die Heizung mit mindestens 65 Prozent erneu-
erbarer Energie betrieben werden. Dafür bietet sich zum Beispiel 
der Zubau einer Wärmepumpe an.

Wir empfehlen aber, nicht abzuwarten. Nach einer aktuellen Stu-
die des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos über die 
Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen gegenüber einer Gashei-
zung liegt die Wärmepumpe schon heute vorne.
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Entscheidung für Holzfeuer  
Zukunftssicher auch mit GEG

Holzfeuerstätten sind weiterhin erlaubt, wie nach Verab-
schiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bestätigt. 

Das betont der Gesamtverband Ofenbau. Das Gesetz hatte viel 
Verunsicherung bei Verbrauchern ausgelöst. Einzelraumfeuer-
stätten, wie z. B. Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen, die die 
aktuellen Bundesimmissionsschutz-Vorschriften erfüllen, sind 
keinesfalls den Vorgaben des GEG unterworfen, wie viele irrtüm-
licherweise glaubten. Damit besteht Klarheit – und die Entschei-
dung für das Heizen mit Holz als CO2-neutralem, regenerativem 
Brennstoff kann zukunftssicher getroffen werden. Erst kürzlich 
hat die EU bestätigt, dass Brennholz weiterhin als erneuerbarer 
Energieträger gilt.

Moderne Holzfeuerstätten wie Kachelöfen, Heizkamine, Kamin-
öfen sind nicht nur als eigenständige Wärme-Design-Objekte 
beliebt. Ein wasserführender Holzofen kann seine Wärme zum 
Beispiel gemeinsam mit einer Solarthermie-Anlage in einen zen-
tralen Pufferspeicher speisen. Auch die Kombination mit einer 
Wärmepumpe ist sinnvoll. Die individuell passende Heiztech-
nik-Kombination für eine regenerative Wärmeerzeugung findet 
man beim Fachbetrieb. Wenn’s um Holzfeuerstätten geht, und 
darum, richtig und nachhaltig zu heizen, berät der Ofen- und 
Luftheizungsbauer umfassend und realisiert zukunftssichere 
Ofenanlagen.

Pelletlager im Herbst auffüllen 
Preis erneut gesunken

Mit Beginn des kalten Herbstwetters und der Heizperiode 
ist der Pelletpreis im Oktober erneut gesunken, wie das 
Deutsche Pelletinstitut (DEPI) mitteilt. 

Bereits seit Juli dieses Jahres ist diese Tendenz demnach zu 
erkennen. Eine Tonne (t) des klimafreundlichen Brennstoffs 
kostet derzeit im Durchschnitt 369,72 Euro, das bedeutet etwa 
3,3 Prozent weniger als im Vormonat September. Pelletheizer 
zahlen derzeit 7,39 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und sparen 
demnach rund 36 Prozent der Kosten im Vergleich zu Heizöl und 
rund 27 Prozent im Vergleich zu Erdgas. 

„Wer sich noch nicht für den Winter mit Pellets bevorratet hat, 
sollte dies zeitnah tun“, empfiehlt Martin Bentele, Geschäfts-
führer des DEPI. „Betreiber von Pelletheizungen sollten nicht auf 
weitere Preisrückgänge spekulieren, denn erfahrungsgemäß 
steigt der Pelletpreis mit Beginn der Heizperiode. Im Vergleich 
zum Vorjahr unterliegt der Preis weniger starken Schwankungen 
und zeigt sich deutlich stabiler.“

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Ganz Baukeramik 

Grafik: DEPI
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Leitungsschäden
Leitungsschäden durch Frost vermeiden

Wenn die Temperaturen über einen längeren Zeitraum 
im Minusbereich liegen, ist die Gefahr groß, dass Wasser-
leitungen, Heizungsrohre oder auch die Solarleitungen 
Schaden nehmen. Alle wasserführenden Leitungen sind 
bei Frost gefährdet.

Meist bildet sich zunächst ein kleiner Eispfropfen, dann kann 
das Wasser nicht mehr fließen und schließlich friert die ganze 
Leitung ein. In abgesperrten Leitungsabschnitten oder beim 
Einfrieren von zwei Seiten kann das Rohr dabei leicht platzen. 
Frostschäden gehören zu den häufigsten Schadensfällen am 
Haus.

Jährlich bersten in Deutschland mehr als eine Million Leitun-
gen. Doch Gebäude- und Hausratversicherungen kommen 
nicht für Frostschäden auf, wenn die Heizung nicht zumindest 
im Frostschutz-Modus läuft. Der Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima (ZVSHK) empfiehlt den Hauseigentümern daher, 
Heizungs- und Wasserleitungen rechtzeitig frostsicher zu 
machen.
 
Vorsicht im Außenbereich
Einige Maßnahmen dafür sollten bereits vor Einbruch der Käl-
teperiode getroffen werden. Zunächst gilt es, vor dem ersten 
Frost alle Leitungen zu restlos zu entleeren und auszublasen, 
die zu Wasserhähnen im Außenbereich führen.

Heizung nie ganz ausschalten
Wenn die Räume nicht ausreichend beheizt werden, kann das 
Wasser auch in den Rohren im Innenbereich gefrieren. Fens-
ter, die permanent auf Kippstellung stehen, vergrößern diese 
Gefahr. Hauseigentümer sollten daher die Heizanlage bei 
Kälte und Frost nie ganz ausschalten und die Raumthermos-
tate nicht schließen, sondern auf kleiner Stufe – mindestens in 
der Frostschutz-Funktion – öffnen. Vorsicht ist besonders bei 
Ölbrennern geboten: Niedrige Temperaturen können die Kon-
sistenz des im Öl enthaltenen Paraffins verändern. Mögliche 
Folge: Ölleitungen verstopfen, die Heizung fällt aus.

Dach winterfest machen
Das Dach auf seine Wintertauglichkeit überprüfen

Regelmäßig sollte das Dach von Ihrem Klempnerfachbe-
trieb auf seine Wintertauglichkeit überprüft werden. So 
können teure Folgeschäden am Dach und in weiteren Tei-
len des Hauses vermieden werden.

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Funktionsfähigkeit 
des Schneefangsystems gelegt werden, da besonders hier bei 
Versagen Gefahr für Leib und Leben besteht. Sind alle Verbin-
dungen zwischen Schneeschutz und Dach funktional, um die 
einwandfreie Aufnahme von Dachlawine zu gewährleisten? 
Sind Dichtstoff-Fugen an aufgehenden Anschlüssen noch 
regensicher? Sind alle Metallbauteile nach dem stürmischen 
Herbst noch sicher am Dach befestigt? Können die Dachent-
wässerung und die Regenrinne Niederschlagswasser aufneh-
men oder behindert Laub den freien Wasserablauf? 

Foto: FVSHKBW

Foto: ZVSHK

Foto: stock.adobe.com
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Steuerbonus 
Steuerbonus für Handwerkerleistungen

Bestimmte Handwerkerleistungen lassen sich von der 
Steuer absetzen – aber welche und in welcher Höhe?

Dazu hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 
einen Info-Flyer (https://www.zdh.de) herausgegeben. Zudem 
hat „Focus Business“ (https://focusbusiness.de) ein Interview 
mit ZDH-Referatsleiter Fabian Bertram zu der Thematik geführt 
und eine ausführliche Übersicht erstellt. Sie gibt einen Überblick 
über absetzbare Leistungen und grundsätzliche Fristen.

Was kostet ein neues Bad?
Wie komme ich am besten zu einem neuen Badezimmer?

Und was kostet ein neues Bad überhaupt? Bei Fragen wie 
diesen tappen viele Menschen im Dunkeln. Denn es gibt 
viele Dinge zu beachten. 

Schließlich ist das Bad der bei Weitem komplexeste Raum in 
Bezug auf Planung, technische Ausstattung und Integration in 
die Infrastruktur der Wohnung bzw. des Hauses. Dementspre-
chend viele Menschen sind an seiner Gestaltung beteiligt: Pla-
ner, Verputzer, Fliesenleger, Maler, Elektriker und federführend 
der Installateur.

Einfach und sicher zum neuen Bad
Eine genaue Zeitplanung, ein fairer Festpreis sowie der Über-
blick über die komplette Abwicklung der Renovierung durch 
einen erfahrenen Handwerksprofi helfen auf dem Weg zum 
Traumbad ungemein. Bei der Komplettrenovierung durch einen 
Fachbetrieb unterstützen die Profis beratend bei der Produkt-
auswahl, organisieren die einzelnen Leistungen und behalten 
den Ablaufplan im Blick. Schwer zu beziffern, aber dennoch 
von unschätzbarem Wert ist dabei die Kreativleistung. Welche 
familiären Abläufe sind zu berücksichtigen und welche Produkt-
features sind für das individuelle Bad wichtig, damit in der täg-
lichen Rush-Hour jeder Handgriff sitzt und die Kunden das Bad 
am Abend auch als Private Spa genießen können?

Doch mit welchen Kosten müssen Bauherren nun rechnen? Um 
hierzu einen praxisnahen Richtwert zu erhalten, hat die bundes-
weit aktive Handwerkerkooperation bad&heizung AG bei ihren 
Mitgliedern im Oktober 2023 die durchschnittlichen Sanierungs-
kosten sowie mit 7 bis 8 m² die Durchschnittsgrößen deutscher 
Bäder ermittelt. Demnach betragen die Kosten inklusive neuer 
 

Rohrleitungen, Elektro-, Maler-, Maurer- und Fliesenarbeiten 
für ein Bad mittlerer Ausstattung durchschnittlich 34.350 Euro. 
Für gehobene Ansprüche liegt der Preis für ein Komfort-Bad bei 
durchschnittlich 45.850 Euro. Bei ausgefallenen Wünschen wie 
einer Echtholzbadewanne oder einem volldigitalisierten Regen-
himmel und elektronisch gesteuerten Armaturen, besonderen 
Fliesen oder Marmor können auch mal 80.000 Euro pro Bad 
zusammenkommen.

Konfigurator hilft bei Vorabplanung
Wer gleich wissen möchte, was alles möglich ist und was die 
persönliche Badsanierung kostet, kann einen Online-Badkon-
figurator nutzen: Auf gutesbad.de (https://www.gutesbad.de/) 
finden Sie außerdem Tipps und Informationen rund um die Bad-
gestaltung. 

Foto: Glassdouche

Foto: FVSHKBW

Foto: stock.adobe.com
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Kältemittel bei Wärmepumpen 
Bestandsschutz für bereits installierte Wärmepumpen

Wie Wärmepumpen künftig ohne fluorierte Gase (F-Gase) 
als Kältemittel auskommen sollen, darüber haben die 
europäischen Gesetzgeber am 5. Oktober im Trilog-Pro-
zess zwischen Parlament, Rat und Kommission eine Eini-
gung erzielt.

Bereits seit Juli dieses Jahres ist diese Tendenz demnach zu 
erkennen. Eine Tonne des klimafreundlichen Brennstoffs kostet 
derzeit im Durchschnitt 369,72 Euro, das bedeutet etwa 3,3 Pro-
zent weniger als im Vormonat September. Pelletheizer zahlen 
derzeit 7,39 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und sparen dem-
nach rund 36 Prozent der Kosten im Vergleich zu Heizöl und 
rund 27 Prozent im Vergleich zu Erdgas. 

„Wer sich noch nicht für den Winter mit Pellets bevorratet hat, 
sollte dies zeitnah tun“, empfiehlt Martin Bentele, Geschäfts-
führer des DEPI. „Betreiber von Pelletheizungen sollten nicht auf 
weitere Preisrückgänge spekulieren, denn erfahrungsgemäß 
steigt der Pelletpreis mit Beginn der Heizperiode. Im Vergleich 
zum Vorjahr unterliegt der Preis weniger starken Schwankungen 
und zeigt sich deutlich stabiler.“

Programmstopp KFW-Förderung 
Programmstopp KfW-Förderung „Altersgerechter Umbau“

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 
Klima- und Transformationsfonds hat die KfW-Bank die 
betroffenen Förderprogramme mit sofortiger Wirkung 
vorläufig gestoppt.

Dies betrifft auch das KfW-Programm „Altersgerechter Umbau“. 
Bereits zugesagte Förderdarlehn und Zuschüsse seien davon 
nicht betroffen, teilt die KfW auf ihrer Webseite  mit. Wie es mit 
dem Programm dauerhaft weitergeht, will die Bank dort veröf-
fentlichen, sobald Klarheit herrscht.
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